
4654 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Bundesrates 

B e r ich t 
des Wirtschaftsausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 21. Oktober 1993 betreffend ein 
Bundesverfassungsgesetz über die Berichtigung und vorläufige Inkraft­
setzung des Abkommens zwischen den EFTA-Staaten und Polen sowie des bila­
teralen Abkommens in der Form eines Briefwechsels zwischen der Republik 
Österreich und der Republik Polen betreffend den Handel mit landwirt­
schaftlichen Erzeugnissen 

Um der möglichen Diskriminierung durch den Abschluß eines Assoziati­
onsabkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Polen rechtzeitig 
vorzubeugen, haben die EFTA-Staaten Verhandlungen Ober den Abschluß eines 
Freihandelsabkommens mit Polen eingeleitet. Das Abkommen wurde am 10. 
Dezember 1992 unterzei chnet. Dazu wurde ei n bil atera 1 es Abkommen ; n Form 
eines Briefwechsels zwischen der Reoublik Österreich und der Reoublik Po-, ' 

1 en betreffend den Handel mit 1 andwi rtschaft 1 i ehen Erzeugn i ssen abge-
schlossen und ebenfalls am 10. Dezember 1992 unterzeichnet. 

Das Freihandelsabkommen sowie das bilaterale Agrarabkommen wurde von 
Polen noch nicht ratifiziert. 

Zur Vermei dung weiterer Oi skrimi ni erung der EFTA-Staaten gegenüber 
den EG-Staaten am polnischen Markt bestand am 21. September 1993 Einver­
nehmen zwischen den EFTA-Staaten und der Republik Polen Ober die vorläu­
fige Anwendung des EFTA-Freihandelsabkommens sowie sämtlicher bilateraler 
Agrarabkommen. 

Für alle anderen EFTA-Staaten stellt die vorläufige Inkraftsetzung 
dieses Abkommens kein Problem dar. So11te es für Österreich nicht möglich 
sei n, di eses Abkommen in Überei nstimmung mit den anderen EFTA-Staaten 
vorläufig anzuwenden, würde für die österreichische Wirtschaft auch noch 
ein zusätzl icher Wettbewerbsnachteil im Verhältn; s zu den EFTA-Staaten 
entstehen. 

Der Wirtschaftsausschuß stelit nach Beratung der Vorlage am 3. No­
vember 1993 mit Stimmenmehrheit den Antrag

L 
keinen Einspruch zu erheben. 

Dr, Kurt Kaufmann 
Berichterstatter 
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Vorsitzender 
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